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An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 

. 1010 Vi e n 

Wien, am 26. Juni 1974 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 
Nr. 1714/J-NR/74, die die Abgeordneten PETER.und Genossen 
am 21 •. Mai 1,974 an mich richtet~n, beehre ich mich i'fie 
folgt zu beantworten:" 

<~,d 1 - ad· 3) Im SChulentwiclt!u.ngspr'6'e;ramm der 
. . , 

BUIldesregierung,Ausgabe März 1973, istdie Versorgung des 
Waldviertels durch folgende HTLA-Standorte vorgesehen: 

H':r~Hollabrunn (990 Schüler) 
HTL Krems (990 Schül~r) 
HTL Wäidhofen/Ybbs (510 Schüler) 
HT:L~,~in Wien 

'Durch die Gründung der HTL' Hollabrunn wird der Bedarf an 
Schülerausbildune;splätzen .im.Weinviertel wie im östlichen 

'. Waldviertel ,im w,esentlichen befriedigt. Für alle die 
genannten HTLs sind Erweiterungen bzw. Neubauten vorgeseheno 

Da zur.· Erreichung von ökonomischen SchulgrößeRSchülerzahlen 
Über 500~ 600 Schülern bei dieser sehr kostenintensiven 
SchultyPeerf'orderli~h sind., ist die Zentralisierung der 
HTLs auf nur wenige Standorte .geboten. Deshalb ist gerade 
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für diese. Anstalten eine ausreichende internatsmäßige Ver":' 
sorgun5 von größter Bedeutungo Sowohl in Krems als a1.lch in . 
Hollabrunn sind Schülerheimneubauten mit Btindesbeteiligung 

. vorgesehen. Die Errichtung einer weiteren HTL imWaldviertel 
erscheint .,daher nicht mehr möglich, zumal auch in Niederöster
reich bei den derzeit vorgesehenen Schulneubautenbzw. Neu 
gründungen für HTLs die Zielguote des Schulentwicklungspro
gramms überschritten wird. 

Del-- Neubau der HTL Hollabrunn wurde mit Priorität versehen 
und in das Schulraumbeschaffungsprogramm eingestellt. Der 
Vertrag wurde bereits rechtsgültig abgeschlossen und die 
Planung eingeleitet. 

Der Baubeginn ist sogleich nach Abschluß der Planung, womit 
noch :tl.euer gerechnet werden kann, vorgesehen. 
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